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Naturschutzrecht & Gentechnikrecht

Ein zentrales Ziel des Naturschutzes ist es, in Schutzgebieten möglichst günstige und ungestörte  
Bedingungen für Tiere, Pflanzen und Lebensräume zu schaffen. Dazu gibt es ein umfassendes  
Regelwerk, das von der EU-Kommission in Brüssel bis hinunter zu den Unteren Naturschutzbehörden  
betreut und umgesetzt wird. 

Explizite Aussagen zum Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen werden jedoch weder im 
europäischen noch im nationalen Naturschutzrecht getroffen. Dabei gibt der Anbau von gentech-
nisch verändertem Bt-Mais der Sorte Mon810 durchaus berechtigten Grund zur Sorge, dass die- 
ser Mais mit biozider Wirkung in und an Schutzgebieten (FFH-Gebieten) eine Beeinträchtigung 
des Erhaltungszustands verursachen kann. Doch weder die europäische Zulassung von Mon810 
noch das deutsche Gentechnikrecht sehen Beschränkungen für den Anbau von Mon810 in und  
an Schutzgebieten vor. Das deutsche Gentechnikrecht wurde so konzipiert, dass es einerseits  
Anwendung und Forschung fördert, aber andererseits auch den Schutz von Leben, Gesundheit 
und Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge gewährleistet. Zahlreiche gerichtliche Auseinandersetzungen 
zeigen, wie kontrovers dieser Konflikt verläuft.  

Ziel der vorliegenden Studie ist es, einen Überblick über die Konfliktlinien zwischen Gentech- 
nikrecht und Naturschutzrecht zu liefern. Dazu werden die bislang erfolgten gerichtlichen  
Auseinandersetzungen systematisch aufgearbeitet, Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und offene 
Fragen diskutiert. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Handlungsmöglichkeiten der 
Länder und der Imker gelegt. 




